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AKTIENRECHTLICHE  SONDERPRÜFUNG  IN  DER  PUBLIKUMS-PERSONENGE-
SELLSCHAFT?

DER BGH HAT IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN DIE ANALOGE ANWENDBARKEIT VON VORSCHRIFTEN DES KAPITALGE-
SELLSCHAFTSRECHTS AUF PUBLIKUMS-PERSONENGESELLSCHAFTEN IMMER STÄRKER AUSGEWEITET.  BISLANG NICHT
HÖCHSTRICHTERLICH ENTSCHIEDEN IST JEDOCH, OB DAS ZUNEHMEND POPULÄRE INSTRUMENT DER AKTIENRECHTLICHEN
SONDERPRÜFUNG (§§ 142 FF. AKTG) AUCH BEI PUBLIKUMS-PERSONENGESELLSCHAFTEN ENTSPRECHEND ANWENDBAR
IST. DAS LANDGERICHT HAMBURG (411 HKO 31/15) HAT DIES NUN ABGELEHNT. (mehr …)
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